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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Stadt Drebkau

Öffentliche Bekanntmachung
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für 

die einzelne Neuwahl des Ortsbeirates des Ortsteiles Casel am 07. Mai 2017

1.  Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverze ichnis 
für die einzelne Neuwahl des Ortsbeirates des Ortsteiles Ca-
sei eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 13. April 
2017 eine Wahlbenachrichtigung. Wählen kann nur, wer in 
das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat.

2.  Das Wählerverzeichnis für die einzelne Neuwahl des Orts-
beirates des Ortsteiles Casel 

 liegt in der Zeit vom 18. April 2017 bis 20. April 2017 

 bei der Stadt Drebkau Spremberger Straße 61 
 Einwohnermeldeamt Zimmer 32 , 03116 Drebkau

 während der allgemeinen Öffnungszeiten:
 Dienstag 18. April 2017  von 9.00 Uhr· 12.00 Uhr 
     und 13.30 Uhr -17.00 Uhr
 Donnerstag 20. April 2017  von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr 
     und 13.30 Uhr - 17.00 Uhr
 zur Einsicht aus.

  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.

  Jede Bürgerin/jeder Bürger hat nach Maßgabe des § 23 Abs. 
3 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) 
das Recht, innerhalb des oben genannten Zeitraumes die 
Richtigkeit ihrer/seiner im Wählerverzeichnis eingetragenen 
personenbezogenen Daten zu überprüfen sowie das Wäh-
lerverzeichnis einzusehen, sofern sie/er ein berechtigtes In-
teresse geltend machen kann.

3. a) Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis

  Nach § 10 Abs. 1 Satz 2 BbgKWahlG und § 14 Abs. 2 Satz 
2 Brandenburgische Kommunalwahlverordnung (BbgK-
WahlV) wird eine wahlberechtigte Person, deren Hauplwoh-
nung außerhalb des Wahlgebietes liegt, am Ort der Neben-
wohnung in das Wählerverzeichnis eingetragen, wenn sie 
hier einen ständigen Wohnsitz im Sinne des Bürgerlichen 
Gesetzbuches hat.

  Eine wahlberechtigte Person, die ohne eine Wohnung inne-
zuhaben sich im Wahlgebiet sonst gewöhnlich aufhält, wird 
nach § 14 Abs. 4 BbgKWahlV auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen.

  Ein wahlberechtigter Unionsbürger, der nicht der Melde-
pflicht unterliegt  wird nach § 14 Abs. 5 BbgKWahlV auf An-
trag in das Wählerverzeichnis eingetragen.

  Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis sind 
schriftlich oder als Erklärung zur Niederschrift bis spätestens 

21. April 2017 zu stellen. Der Antrag muss Familienname, 
Vornamen, Tag der Geburt und die genaue Anschrift der 
wahlberechtigten Person enthalten.

  In den Fällen des § 10 Abs. 1 Satz 2 BbgKWahlG und § 14 
Abs. 2 Satz 2 BbgKWahlV hat die betreffende Person in ih-
rem Antrag nach dem Muster der Anlage 1 a gemäß § 93 Bb-
gKWahlV der Wahlbehörde gegenüber in geeigneter Weise 
glaubhaft zu machen, dass sie am Ort der Nebenwohnung 
einen ständigen Wohnsitz im Sinne des Bürgerlichen Ge-
setzbuches hat.

  In den Fällen des § 14 Abs. 4 BbgKWahlV hat die betref-
fende Person in ihrem Antrag nach dem Muster der Anlage 
1 b gemäß § 93 BbgKWahlV der Wahlbehörde gegenüber 
in geeigneter Weise glaubhaft zu machen, dass sie sich im 
Wahlgebiet gewöhnlich aufhält.

 b) Einspruch gegen das Wählerverzeichnis und Beschwerde

  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einle-
gen. Der Einspruch ist bis zum 21. April 2017 schriftlich oder 
als Erklärung zur Niederschrift, persönlich oder durch einen 
Bevollmächtigten, bei der Wahlbehörde einzulegen. Soweit 
die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat der 
Einspruchsführer die erforderlichen Beweismittel beizubrin-
gen.

Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder Ein-
sprüche gegen das Wählerverzeichnis sind bei der Wahlbehör-
de 

bei der Stadt Drebkau Spremberger Straße 61
Einwohnermeldeamt Zimmer 32 , 03116 Drebkau

in der Zeit von

Montag von 9.00 Uhr -12.00 Uhr
Dienstag von 9.00 Uhr -12.00 Uhr und 13.30 -17.00 Uhr
Donnerstag von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 - 17.00 Uhr

zu stellen.

4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

 a)  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-
tigte Person;

 b)  eine wahlberechtigte Person, die nicht in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist, wenn

  -  sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die An-
tragsfrist nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BbgKWahlV oder 
die Einspruchsfrist nach § 20 Abs. 1 Satz 2 BbgK-
WahlV versäumt hat,

Stadt Drebkau
- Der Bürgermeister -
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  -  ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BbgKWahlV 
oder die Einspruchsfrist nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Bb-
gKWahlV oder

  -  ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden ist und die Wahlbehörde von der Feststel-
lung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses 
erfahren hat.

Wahlscheine können in der Zeit vom 18. April bis 5. Mai 2017, 
während der allgemeinen Öffnungszeiten, schriftlich oder 
mündlich bei der Wahlbehörde

 bei der Stadt Drebkau Spremberger Straße 61
 Einwohnermeldeamt Zimmer 32 , 03116 Drebkau

beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, 
Fernschreiben, Telefax, oder sonstige dokumentierbare Über-
mittlung in elektronischer Form als gewahrt, wenn der Antrag 
auch den Tag der Geburt der antragstellenden Person enthält. 
Eine fernmündliche AntragsteIlung ist unzulässig. Eine behin-
derte Person kann sich bei der AntragsteIlung der Hilfe einer 
Person ihres Vertrauens bedienen.

In den Fällen des vorstehenden Buchstabens b können Wahl-
scheine noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr beantragt werden. 
Gleiches gilt , wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung 
das Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierig-
keiten aufgesucht werden kann.

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist.

Inhaber von Wahlscheinen können im Wahllokal des Wahlbe-
zirks oder durch Briefwahl wählen.

5. Briefwahl

Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, ob die wahlbe-
rechtigte Person in dem Wahllokal des Wahlbezirks oder durch 
Briefwahl wählen will, so erhält sie mit dem Wahlschein zugle 
ich folgende Briefwahlunterlagen:

- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen Wahlumschlag,
- einen amtlichen Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt zur Briefwahl.

Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen dürfen an die 
wahlberechtigte Person persönlich oder an eine bevollmäch-
tigte Person ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird.

Bei der Briefwahl hat die wählende Person den Wahlbrief so 
rechtzeitig zu übersenden, dass dieser spätestens am Wahltag 
bis 18.00 Uhr bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebe-
nen Stelle eingeht.

Der Wahlbrief muss folgendes in einem verschlossenen Wahl-
briefumschlag enthalten :
 a) den Wahlschein,
 b)  den Stimmzettel in einem besonderen verschlossenen 

Umschlag.
Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

Verlorene Wahlscheine und Stimmzettel werden nicht ersetzt.

Nähere Hinweise darüber, wie die Wählerin/der Wähler die 
Briefwahl auszuüben hat, sind im Merkblatt zur Briefwahl ent-
halten.

Drebkau, 01.04.2017

Dietmar Horke
Bürgermeister
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Satzung
für die Inanspruchnahme der Kindertagesbetreuung und Erhebung von Elternbeiträgen 

und Essengeld in den kommunalen Kindertagesstätten und den Tagespflegestellen 
der Stadt Drebkau

Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 Absatz 2 Ziffer 9 der Kom-
munalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. 
Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286) zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, , 
[Nr. 32], i.V.m.  

-  § 90 des Sozialgesetzbuches (SGB) Achtes Buch (VIII)- Kin-
der- und Jugendhilfe - (SGB VIII) in der Fassung vom 11. Sep-
tember 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetz vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2226) 

-  § 17 des Zweiten Gesetzes zur Ausführung des Achten Buches 
des Sozialgesetzbuches-Kinder- und Jugendhilfe- Kinderta-
gesstättengesetz (KitaG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Juni 2004 (GVBl. I S. 384), zuletzt geändert durch das 
Sechste Gesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetz 
vom 27. Juli 2015) (GVBl. I Nr. 21), 

-  § 4 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Branden-
burg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
März 2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32], hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drebkau in ihrer Sit-
zung am 14.02.2017 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die Inanspruchnahme von Angeboten für 
Kinderbetreuungsleistungen in Kindertagesstätten in Träger-
schaft der Stadt Drebkau und für die Tagespflegestellen. 
Für die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes werden El-
ternbeiträge und ein Zuschuss zur Versorgung mit einem Mittag-
essen (Essengeld) als Gebühr nach dieser Satzung erhoben. 

§ 2 Allgemeines

(1)  Aufnahme in Kindertagesbetreuung finden Kinder der Stadt 
Drebkau, die einen Rechtsanspruch nach dem Kindertages-
stättengesetz haben. Soweit freie Betreuungsplätze zur Ver-
fügung stehen, können Kinder auch aus anderen Gemein-
den aufgenommen werden. 

(2)  Elternbeiträge sind nach den Einkünften der Personensor-
geberechtigten, der Zahl ihrer unterhaltsberechtigten Kin-
der, der zugehörigen Altersgruppe und dem vereinbarten 
Betreuungsumfang gestaffelt. 

(3) Staffelung der Altersgruppen: 
  - Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (Krippenkinder)
 -  Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung 

(Kindergartenkinder)
 - Kinder in der Grundschule (Hortkinder)

(4)  Die Elternbeiträge beziehen sich auf alle mit der Bildung, 
Erziehung, Betreuung und Versorgung (für den Krippen- und 
Kindergartenbereich einschließlich Getränke, Frühstück und 
Vesper, für den Hortbereich ohne Frühstück und Vesper) 
des Kindes verbundenen Leistungen. 

(5)  Ein Zuschuss zur Mittagsverpflegung ist gemäß § 17 Ab-
satz 1 KitaG von den Personensorgeberechtigten bei Inan-
spruchnahme zu entrichten. Dieser ist nicht mit dem Eltern-
beitrag abgedeckt. 

§ 3 Betreuungsplatzanmeldung

Der Bedarf eines Kinderbetreuungsplatzes in der Stadt Dreb-
kau oder eines Betreuungsplatzes in einer anderen Gemeinde 
soll von den Personensorgeberechtigten 6 Monate vor dem ge-
wünschten Aufnahmetermin schriftlich angemeldet werden. 
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§ 4 Aufnahme von Kindern

(1)  Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes in eine Kin-
dertagesstätte ist der Abschluss eines Betreuungsvertrages. 

(2)  Bei der Betreuung durch eine Kindertagespflegeperson 
werden zwischen den Personensorgeberechtigten, der Kin-
dertagespflegeperson und dem örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe bzw. deren Beauftragten die erforderlichen 
schriftlichen Verträge über die Betreuung des Kindes abge-
schlossen.

§ 5 Betreuungszeiten

Folgende Betreuungszeiten stehen nach Prüfung des Rechts-
anspruches zur Auswahl: 

für Kinder bis zum Beginn des Grundschulbesuches
- bis 4 Stunden täglich oder 20 Stunden wöchentlich 
- bis 6 Stunden täglich oder 30 Stunden wöchentlich
- bis 7 Stunden täglich oder 35 Stunden wöchentlich 
- bis 8 Stunden täglich oder 40 Stunden wöchentlich 
- bis 9 Stunden täglich oder 45 Stunden wöchentlich
- bis 10 Stunden täglich oder 50 Stunden wöchentlich 

für Grundschulkinder
 - bis 2 Stunden täglich oder 10 Stunden wöchentlich
 - bis 4 Stunden täglich oder 20 Stunden wöchentlich 
 - bis 5 Stunden täglich oder 25 Stunden wöchentlich 
 - bis 6 Stunden täglich oder 30 Stunden wöchentlich

(2)  Der vereinbarte Betreuungsbedarf kann für alle Altersgrup-
pen nur in Abstimmung mit der Kitaleitung täglich variabel 
genutzt werden. Innerhalb einer Woche darf die tatsächliche 
Inanspruchnahme der vereinbarten Betreuungszeit nicht 
überschritten werden. 

§ 6 Schließzeiten

(1)  Die Kindertagesstätten sind an den sogenannten Brücken-
tagen sowie zwischen Weihnachten und Neujahr geschlos-
sen. Diese Tage werden jeweils im Dezember des Vorjahres 
bekannt gegeben. 

(2)  An bis zu zwei Tagen im Jahr können die Kindertagesstätten 
zum Zwecke von Teamfortbildungen geschlossen werden. 
Die Personensorgeberechtigten werden durch die jeweilige 
Betreuungseinrichtung rechtzeitig, aber mindestens 4 Mo-
nate im Voraus, über den Zeitpunkt der Teamfortbildungen 
informiert. 

§ 7 Beendigung des Betreuungsverhältnisses, Kündigung

(1)  Die Kündigung des Betreuungsvertrages bedarf der Schrift-
form. 

(2)  Der Betreuungsvertrag für die Kinder im Grundschulalter 
(Hortbetreuung) endet, sofern er nicht nach dieser Satzung 
gekündigt wird, mit der Versetzung in die fünfte Schuljahr-
gangsstufe. Bestehen die Voraussetzungen für einen er-
weiterten Rechtsanspruch auch in der fünften und sechsten 
Schuljahrgangsstufe, so haben die Personensorgeberech-
tigten hierfür rechtzeitig eine neue Rechtsanspruchsprüfung 
zu beantragen. 

(3)  Die Personensorgeberechtigten und die Stadt Drebkau kön-
nen den Betreuungsvertrag mit einer Frist von einem Monat 
zum Monatsende kündigen. 

(4)  Sind die Personensorgeberechtigten trotzt Mahnung ihrer 
Zahlungsverpflichtung innerhalb von drei Monaten nach 
Fälligkeit nicht nachgekommen oder wurden die im Betreu-

ungsvertrag enthaltenen Regelungen wiederholt nicht be-
achtet, kann der Betreuungsvertrag durch den Träger mit 
sofortiger Wirkung gekündigt werden. 

§ 8 Beitragspflicht

(1)  Beitragspflichtig sind die Personensorgeberechtigten, auf 
deren Antrag das Kind eine Kindertagesstätte/Tagespflege 
in Anspruch nimmt.

(2)  Personensorgeberechtigt ist, wem allein oder gemeinsam 
mit einer anderen Person nach den Vorschriften des Bürger-
lichen Gesetzbuches die Personensorge zusteht.

(3)  Erfolgt die Aufnahme des Kindes vor dem 15. des Monats, 
wird der volle Beitrag erhoben, erfolgt die Aufnahme ab dem 
15. des Monats, wird der halbe Beitrag erhoben. Gleiches 
gilt für die Änderung der Betreuungszeit. 

(4)  Für neu aufzunehmende Kinder wird eine Eingewöhnungs-
zeit von bis zu 2 Wochen und bis zu 4 Stunden täglich an-
geboten. Die Eingewöhnungszeit ist kostenfrei. Die Einge-
wöhnungszeit wird nicht für den Hort gewährt. 

(5)  Der Elternbeitrag ist monatlich zum 5., für den laufenden 
Monat fällig. Der Dezember ist zum Ausgleich von Ausfall-
zeiten gebührenfrei. 

(6)  Der Beitrag für Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjah-
res wird einschließlich des Monats berechnet, in dem das 
Kind das 3. Lebensjahr vollendet. Ab dem 1. des Folgemo-
nats erfolgt die Berechnung in Höhe des Beitrages für Kin-
der ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Beginn des 
Grundschulbesuches.

(7)  Wechseln die Kinder vor dem 15. des Monats in die Grund-
schule ist der Beitrag für Hortkinder zu entrichten. Erfolgt 
der Wechsel nach dem 15. des Monats wird der Beitrag für 
Kinder von 3 Jahren bis zum Beginn des Grundschulbesu-
ches erhoben.

(8)  Ein vorübergehendes Fernbleiben oder eine vorüberge-
hende Abwesenheit des Kindes von der Kita oder ein Be-
treuungsabbruch ohne rechtsgültige Kündigung des Be-
treuungsvertrages seitens der Eltern befreit nicht von der 
Zahlungspflicht. 

(9)  Auf Antrag der Personensorgeberechtigten kann eine Bei-
tragsbefreiung für jeden vollen Monat der Nichtbetreuung 
des Kindes nur bei Kur- und Krankenhausaufenthalt oder 
längerer, zusammenhängender Erkrankung erfolgen. Ein 
ärztliches Attest ist jedoch Bedingung. Die Entscheidung 
hierfür trifft der Träger nach pflichtgemäßem Ermessen. Auf 
die Gewährung des Erlasses besteht kein Anspruch. Urlaub 
ist von dieser Regelung ausgeschlossen. 

(10)  Die Beitragspflicht entsteht mit der Aufnahme des Kindes 
in die Kita und endet mit dem Monat, in dem das Betreu-
ungsverhältnis endet. Bei einer Wiederaufnahme inner-
halb von zwei Monaten nach Abmeldung ist eine Bearbei-
tungsgebühr in Höhe von 29,00 € pro Betreuungsvertrag 
zu entrichten. 

§ 9 Ferienbetreuung und unterrichtsfreie Tage

Ferienbetreuung ist die ggf. ganztägige Betreuung der Hortkin-
der während der Ferien. Voraussetzung für die Ferienbetreu-
ung ist die schriftliche Anmeldung der Kinder durch die Per-
sonensorgeberechtigten und der Abschluss einer Vereinbarung 
hinsichtlich der Betreuungszeit. Es wird kein zusätzlicher El-
ternbeitrag für die Betreuung erhoben. 
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§ 10 Beitrag für Gastkinder und Pflegekinder

(1)  Als Gastkind gilt ein Kind, wenn eine regelmäßige Betreu-
ung auf der Grundlage eines Betreuungsvertrages nicht er-
forderlich ist. Die Aufnahme kann für einen bestimmten Zeit-
raum im Rahmen der vorhandenen Kapazität erfolgen.Der 
Elternbeitrag wird als Stundensatz pauschal berechnet. Der 
Stundensatz beträgt je angefangene Stunde:

 
 - für ein Kind bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres 3,70 €
 -  für ein Kind vom vollendeten 3. Lebensjahr bis 
    zum Beginn des Grundschulalters      2,80 €
 - für ein Kind im Grundschulalter       2,50 €

(2)  Für Kinder (Pflegekinder), deren Personensorgeberechtig-
ten für diese Kinder Hilfe nach den §§ 33, 34 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch erhalten, übernimmt der für die-
se Leistung zuständige örtliche Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe die Elternbeiträge. Dieser wird in Höhe des Durch-
schnitts der Elternbeiträge des Trägers festgesetzt. 

§ 11 Elternbeitrag

(1)  Die Höhe des zu zahlenden Elternbeitrages wird für Kinder 
in Kindertagesstätten und für Kinder in Tagespflege auf der 
Grundlage der Beitragstabelle – Anlage 1, welche Bestand-
teil dieser Satzung ist – festgelegt.

(2)  Die Elternbeiträge berücksichtigen die unterschiedliche wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern, die verschiedenen 
Betreuungszeiten entsprechend § 1 KitaG und den unter-
schiedlichen Betreuungsumfang für      

 - Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres
 -  Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Beginn des 

Grundschulalters
 - Grundschulkinder
 - Tagespflege

(3)  Der Elternbeitrag ist nach der Anzahl und dem Alter der un-
terhaltsberechtigten Kinder gestaffelt. Unterhaltsberechtigt 
im Sinne dieser Satzung sind alle Kinder, für die Kindergeld 
bezogen wird und die im Haushalt der Eltern leben. Bei 
Kindern über 18 Jahren muss die Unterhaltsverpflichtung 
glaubhaft gemacht werden. 

(4)  Die Elternbeiträge können gemäß § 90 Absatz 3 SGB VIII 
auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder ein Teilnah-
mebeitrag auf Antrag ganz oder teilweise vom Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Be-
lastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Nach 
Bewilligung ist der Bescheid sofort in der Kindertagesstätte 
bzw. bei der Stadtverwaltung vorzulegen.

§ 12 Ermittlung des anrechenbaren Einkommens

(1)  Die Leistungsfähigkeit ergibt sich aus dem Einkommen der 
Personensorgeberechtigten. Einkommen im Sinne dieser 
Satzung ist die Summe aller positiven Einkünfte und steu-
erfreien Einnahmen (Jahresbruttoeinkommen) der Eltern 
im vorangegangenen Kalenderjahr abzüglich Einkommen- 
und Kirchensteuer, Solidaritätsbeitrag, Arbeitnehmeranteile 
an den Beiträgen für die Sozial- und Pflegeversicherung, 
Unterhaltsleistungen der Beitragspflichtigen an nicht im 
Haushalt lebende Personen, der Werbungskostenpauscha-
le oder durch Einkommensteuerbescheid nachgewiesene 
Werbungskosten. 

  Ein Ausgleich von positiven Einkünften mit Verlusten aus an-
deren Einkommensarten bzw. mit Verlusten des zusammen 
veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. 

(2)  Verändert sich das Einkommen der Personensorgeberech-
tigten, können bei der „Erklärung zum Einkommen“ für das 
jeweilige Jahr auch die Einkünfte des laufenden Kalender-
jahres als Berechnungsgrundlage dienen. 

(3)  Bei Lebensgemeinschaften wird das Einkommen beider 
Partner zugrunde gelegt, sofern sie leibliche Eltern des Kin-
des sind. Leben die Eltern getrennt, so wird das Einkommen 
des mit dem Kind zusammenlebenden Elternteils zugrunde 
gelegt und die Unterhaltsleistung hinzugerechnet. Steht ein 
Partner der Lebensgemeinschaft in keiner kindschaftlichen 
Beziehung zum Kind, so bleibt sein Einkommen unberück-
sichtigt.

  Verzichten Eltern auf Unterhaltszahlungen für das/die im 
Haushalt lebende/-n Kind/Kinder, so wird nach § 2 Unter-
haltsvorschussgesetz in der jeweils gültigen Fassung der 
nach Absatz 1 oder Absatz 2 dieser Vorschrift in der jeweili-
gen Altersstufe maßgebliche Mindestunterhalt hinzugerech-
net. 

(4)  Wird im Einkommensteuerbescheid kein zu versteuerndes 
Einkommen festgesetzt oder ein Verlust ausgewiesen, ist 
der Mindestbeitrag in der entsprechenden Betreuungsform 
unter Berücksichtigung der vereinbarten Betreuungszeit zu 
zahlen.

(5)  Dem Einkommen im Sinne von Abs. 1 Satz 3 sind nicht hin-
zurechnen:

 -  Leistungen nach dem Bundesfreiwilligendienst bis zu einer 
Höhe von 200,00 € pro Monat

 -  Bezüge oder Einnahmen für Ehrenamts- oder Übungslei-
tertätigkeiten bis zu einer Höhe von 200,00 € pro Monat

 - BaföG, welche nur als Darlehen gewährt werden
 -  BaföG, BAB und Lehrlingsentgelt als Einkommen unter-

haltsberechtigter Kinder 
 - Elterngeld bis zu einer Höhe von 300 € im Monat 
 - Eigenheimzulage

§ 13 Nachweis des Einkommens

(1)  Die Einkommensermittlung erfolgt auf der Grundlage einer 
Erklärung zum Elterneinkommen, unter Einreichung ent-
sprechender Einkommensnachweise, welche in der Kinder-
tagesstätte bzw. beim Träger, abzugeben sind.

  Geeignete Nachweise sind u.a. Lohnsteuer- oder Jahresver-
dienstbescheinigungen, Einkommensnachweise nach dem 
Sozialgesetzbuch (SGB), Einkommensteuer-bescheide. 
Selbständige, die noch keinen Einkommensteuerbescheid 
erhalten haben, haben ihre Einkünfte im 1. Jahr durch eine 
aktuelle Selbsteinschätzung nachzuweisen. 

(2)  ei Neuaufnahme eines Kindes ist von den Personensor-
geberechtigten spätestens bis zum Ende des Aufnahme-
monats die Erklärung zum Elterneinkommen beim Träger 
abzugeben. 

(3)  Bei bestehenden Betreuungsverträgen haben die Perso-
nensorgeberechtigten einmal pro Jahr das Einkommen der 
Eltern gegenüber dem Träger nachzuweisen.

(4)  Wird das Einkommen der Personensorgeberechtigten trotz 
Aufforderung nicht nachgewiesen, zahlen die Beitragsver-
pflichteten unter Berücksichtigung der jeweiligen Betreu-
ungsform und Betreuungszeit den Höchstbetrag. Ergibt 
ein unbegründet verspäteter Nachweis einen geringeren 
Elternbeitrag, wird dieser ab dem auf die Abgabe folgenden 
Monat festgesetzt.

§ 14 Härtefallklausel

Belegen Personensorgeberechtigte durch Vorlage geeigneter 
Unterlagen, dass sie Empfänger von Leistungen nach dem 
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SGB II oder SGB XII sind, so werden in Abhängigkeit der Be-
treuungszeit folgende Elternbeiträge pro Kind erhoben.

Berechnung nach Betreuungszeiten für einen Monat mit durch-
schnittlich 21 Kalendertagen

   häusliche Ersparnis bei Betreuungszeit...
  im Monat in Euro

0-6 Jahre   4 h  5 h  6 h  7 h  8 h  9h  10 h
   13 €  17 €  20 €  24 €  27 €  30 €  34€
bis 12 Jahre  2h  4 h  5h  6h
  7€  15 €  19 €  23 €
 

§ 15 Mittagsversorgung und Frühstück/Vesper

(1)  In allen städtischen Kindertagesstätten und in der Tagespfle-
ge wird eine Mittagsversorgung angeboten. Der Träger sorgt 
für die Bereitstellung einer warmen Mittagsmahlzeit durch 
einen privaten Essenanbieter. Für die Teilnahme am Mittag-
essen in den Kindertagesstätten/Kindertagespflegestellen 
wird bis zum Schuleintritt zusätzlich zum Elternbeitrag ein 
Essengeld in Höhe der häuslichen Ersparnis als monatliche 
Pauschale (auf der Basis von 20 Portionen) in Höhe von 
23,40 € erhoben. 

(2)  Der ermittelte Kostenbeitrag für die Mittagsversorgung wird 
pauschal ohne Anspruch auf Rückerstattung bei Nichtinan-
spruchnahme der Leistung erhoben. Zum Ausgleich von 
Ausfallzeiten ist im Monat Dezember die Mittagsversorgung 

kostenfrei.  

(3)  Im Krippen- und Kindergartenbereich der Kindertagesstät-
ten und in der Tagespflege wird Frühstück und Vesper an-
geboten. Die Kosten für Frühstück und Vesper sind Teil der 
Betriebskosten und dadurch im Kostenbeitrag für die Be-
treuungsleistung enthalten. 

§ 16 Mitwirkungspflichten

Personensorgeberechtigte sind verpflichtet, vollständige und 
richtige Angaben über ihre Familiensituation und ihre wirt-
schaftliche Leistungskraft mitzuteilen, sofern diese für die Fest-
stellung des Rechtsanspruches, für die Festlegung der Höhe 
des Elternbeitrages und der Gestaltung des Betreuungsvertra-
ges bedeutsam sind. 

§ 17 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft. 
Mit Inkrafttreten dieser Satzung verliert die Satzung über die In-
anspruchnahme der Kindertagesbetreuung und Erhebung von 
Elternbeiträgen in den kommunalen Kindertagesstätten und 
den Tagespflegestellen der Stadt Drebkau, beschlossen am 
28.11.2006, ihre Gültigkeit. 

Drebkau, den 15.02.2017

Dietmar Horke
Bürgermeister
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Die 25. ordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Drebkau findet

 am 11.04.2017 
 um 18.00 Uhr  
 im Bürgerhaus Kausche - Saal -, An den Steinen 7,
   03116 Drebkau – OT Kausche 
statt.

Tagesordnung  
                
TOP       A) Öffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01   Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungs-
 mäßigkeit der Ladung und der Anwesenheit 
02  Änderungsanträge zur Tagesordnung / 
 Feststellung der Tagesordnung 
03  Bericht des Bürgermeisters 
04  Aussprache der Stadtverordneten / Ortsvorsteher 
 zum Bericht des Bürgermeisters 
05  Einwände gegen die Niederschrift über den 
 öffentlichen Teil der Sitzung vom 14.02.2017 
06  Ergebniskontrolle und Aussprache zur Nieder-
 schrift über den öffentlichen Teil der Sitzung 
 vom 14.02.2017 
07  Einwohnerfragestunde  
08  Anfragen der Stadtverordneten / Ortsvorsteher 
09  Richtlinie zur Wahlwerbung in der Stadt Drebkau 
 zur Bundestagswahl am 24. September 2017  0749/17 
10  Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die 
 Zusammenarbeit zur Verbesserung der 
 Breitbandversorgungssituation im Landkreis 
 Spree-Neiße gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 
 Abs. 3 GKGBbg i.V.m. § 5 Abs. 1 S. 1 
 Alts. 2 GKGBbg  0752/17 
11  1. Änderung des Sachlichen Teilflächennutzungs-
 planes „Windenergienutzung“ der Stadt Drebkau 

 - Änderung des Abwägungsbeschlusses 
 vom 29.11.2016   0737/16 
12  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark 
 Greifenhain“ - Städtebaulicher Vertrag gem. 
 § 11 BauGB und Vertrag über die Durchführung 
 von Kompensationsmaßnahmen und Maßnahmen 0743/17 
13  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark 
 Greifenhain“ - Satzungsbeschluss   0744/17 
14  Auftragsvergaben; 
14 a) Lärmbekämpfung Dorfstraße Greifenhain   0751/17 
14 b) Um- und Ausbau Hortgebäude Drebkau; 
    Los 5 Rettungstreppe mit Aufzug   0750/17 
14 c) Anmietung von 2 Multifunktionsgeräten für 
    die Stadt Drebkau   0748/17 
15  Verschiedenes 
                
TOP       B) Nichtöffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Bericht des Bürgermeisters 
02  Aussprache der Stadtverordneten / Ortsvorsteher 
 zum Bericht des Bürgermeisters 
03  Einwände gegen die Niederschrift über den 
 nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 14.02.2017 
04 Ergebniskontrolle und Aussprache zur Nieder-
 schrift über den nichtöffentlichen Teil der 
 Sitzung vom 14.02.2017 
05  Anfragen der Stadtverordneten 
06  Erlass von Forderungen; PK 3180   0745/17 
07  Verschiedenes 
  
         
gez. Paul Köhne
Vorsitzender der Stadtverordneten-
versammlung Drebkau

Ende der Bekanntmachungen der Stadt Drebkau

Bekanntmachungen der Stadt Drebkau für den OT Greifenhain

Ende der Bekanntmachungen der Stadt Drebkau für den OT Greifenhain

Die 13. ordentliche Sitzung des Ortsbeirates Greifenhain findet

 am 19.04.2017 
 um 18.00 Uhr 
 im Dorfhaus Greifenhain, Dorfstraße 68, 
  03116 Drebkau - OT Greifenhain 
statt.

Tagesordnung

TOP       A) Öffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungs-
 mäßigkeit der Ladung und der Anwesenheit 
02  Änderungsanträge zur Tagesordnung / 
 Feststellung der Tagesordnung 
03  Bericht der Ortsvorsteherin 
04  Aussprache der Ortsbeiratsmitglieder zum Bericht 
 der Ortsvorsteherin 
05  Einwände gegen die Niederschrift über den 
 öffentlichen Teil der Sitzung vom 14.12.2016 
06  Ergebniskontrolle und Aussprache zur Nieder-
 schrift über den öffentlichen Teil der Sitzung 
 vom 14.12.2016 
07  Einwohnerfragestunde  

08  Anfragen der Ortsbeiratsmitglieder 
09  Mittelverwendung 2017 gemäß öffentlich-
 rechtlichem Vertrag über den Zusammenschluss 
 der amtsangehörigen Gemeinden zur amtsfreien 
 Gemeinde Stadt Drebkau vom 09.11.2001   0030/17 
10  Verschiedenes 
                         
TOP       B) Nichtöffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Bericht der Ortsvorsteherin 
02  Aussprache der Ortsbeiratsmitglieder zum Bericht 
 der Ortsvorsteherin 
03  Einwände gegen die Niederschrift über den 
 nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 14.12.2016 
04  Ergebniskontrolle und Aussprache zur Nieder-
 schrift über den nichtöffentlichen Teil der 
 Sitzung vom 14.12.2016 
05  Anfragen der Ortsbeiratsmitglieder 
06  Verschiedenes 
            
gez. Ilona Höfig
Ortsvorsteherin und 
Vorsitzende des Ortsbeirates
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Bekanntmachungen der Stadt Drebkau für den OT Jehserig

Ende der Bekanntmachungen der Stadt Drebkau für den OT Jehserig

Die 12. ordentliche Sitzung des Ortsbeirates Jehserig findet

 am 20.04.2017 
 um 19.00 Uhr 
 im Gutshaus Jehserig, Straße am Park 9, 
  03116 Drebkau - OT Jehserig 
statt.

Tagesordnung
                
TOP       A) Öffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungs-
 mäßigkeit der Ladung und der Anwesenheit 
02  Änderungsanträge zur Tagesordnung / 
 Feststellung der Tagesordnung 
03  Bericht der Ortsvorsteherin 
04  Aussprache der Ortsbeiratsmitglieder zum 
 Bericht der Ortsvorsteherin 
05  Einwände gegen die Niederschrift über den 
 öffentlichen Teil der Sitzung vom 08.12.2016 
06  Ergebniskontrolle und Aussprache zur Nieder-
 schrift über den öffentlichen Teil der Sitzung 
 vom 08.12.2016 
07  Einwohnerfragestunde  
08  Anfragen der Ortsbeiratsmitglieder 
09  Mittelverwendung 2017 gemäß öffentlich-
 rechtlichen Vertrag über den Zusammenschluss 

 der amtsangehörigen Gemeinden zur amtsfreien 
 Gemeinde Stadt Drebkau vom 09.11.2001   0015/17 
10  Informationen zur Anhörung des Ortsbeirates 
 Jehserig gemäß § 46 Abs. 1 Pkt. 2 - 
 Vorlage Nr. 0737/16 „1. Änderung des Sachlichen 
 Teilflächennutzungsplanes „Windenergienutzung“ 
 der Stadt Drebkau“; Änderung des Abwägungs-
 beschlusses vom 29.11.2016 
11  Verschiedenes 
                
TOP       B) Nichtöffentliche Sitzung Vorlage-Nr. 
01  Bericht der Ortsvorsteherin  
02  Aussprache der Ortsbeiratsmitglieder zum Bericht 
 der Ortsvorsteherin 
03  Einwände gegen die Niederschrift über den 
 nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 08.12.2016 
04  Ergebniskontrolle und Aussprache zur Niederschrift 
 über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung 
 vom 08.12.2016  
05  Anfragen der Ortsbeiratsmitglieder 
06  Verschiedenes 
  
gez. Petra Nowka
Ortsvorsteherin und 
Vorsitzende des Ortsbeirates

Ende der amtlichen Bekanntmachungen
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Amtliche Mitteilungen

Mitteilungen der Stadt Drebkau

Erreichbarkeit der Ortsvorsteher/innen

Ortsteil Domsdorf  Telefonisch erreichbar unter 035602 986 oder 0175 2939889, Ortsvorsteher Herr Hans Jürgen Kubac-
zyk oder in dringenden Fällen Herr Siegfried Krengel 035602 20814

Ortsteil Drebkau  Telefonisch erreichbar unter 0175 2935929
   Ortsvorsteher Herr Torsten Richter

Ortsteil Greifenhain Telefonisch erreichbar unter 035602 21934 oder 0175 2940522
   Ortsvorsteherin Frau Ilona Höfig 

Ortsteil Jehserig  Telefonisch erreichbar unter 0157 58248732 oder 035602 21662
   Ortsvorsteherin Frau Petra Nowka

Ortsteil Kausche  Telefonisch erreichbar unter 0151 14538921, Ortsvorsteher Herr Steffen Junge

Ortsteil Laubst  Telefonisch erreichbar unter 0175 2942012, Ortsvorsteherin Frau Ute Schmidt

Ortsteil Leuthen  Telefonisch erreichbar unter 035602 23536, Ortsvorsteher Herr Hans-Eberhard Heßmer

Ortsteil Schorbus  Sprechstunde jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat in der Zeit von 18.00 – 19.00 Uhr im Vereinshaus 
Schorbus, Telefonisch erreichbar unter 0151 40790233, Ortsvorsteher Herr Frank Schätz

Ortsteil Siewisch Telefonisch erreichbar unter 0175 2943092, Ortsvorsteher Herr Wolfgang Just

Zeit für Veränderung – Zeit für Ihr neues Haus in Leuthen

Die Stadt Drebkau bietet Ihnen im Ortsteil Leuthen Möglichkeiten, Ihre Träu-
me vom eigenen Haus zu verwirklichen. Hierfür stehen im Bebauungsgebiet 
„Hinter den Gärten“ attraktive Bauplätze zu fairen Preisen zur Verfügung.

Der Ortsteil Leuthen der Stadt Drebkau bietet seinen Bewohnern den Erho-
lungswert des ländlichen Raumes und durch seine Nähe zu Cottbus die Vor-
teile eines Oberzentrums.
Die voll erschlossenen Grundstücke haben Größen von 800 bis 1.600 m². Die 
Festsetzungen im Bebauungsplan ermöglichen Ihnen eine individuelle Be-
bauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern. 

Haben Sie Interesse an unserem attraktiven Angebot? Dann richten Sie Ihre 
Anfrage doch persönlich an die Leiterin des Bau-, Haupt- und Ordnungsam-
tes, Frau Menzel-Neumann.

Kontaktdaten: Stadt Drebkau
  Bau-, Haupt- und Ordnungsamt
  Spremberger Straße 61, 03116 Drebkau
  Tel./Fax: 035602 562-0/-60
  E-Mail: menzeln@drebkau.de

Gern steht Ihnen Frau Menzel-Neumann auch für ein persönliches Gespräch 
zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen Termin!

Ende der amtlichen Mitteilungen der Stadt Drebkau
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